
Verfahren in erster Instanz 139

(2) Binnen einer Woche seit der Zustellung kann der 
Verurteilte, auch wenn die im § 359 vorgesehenen Gründe 
für die Wiederaufnahme des Verfahrens nicht vorlicgen, 
die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Sie fin
det statt, wenn der Flüchtige sein Ausbleiben durch trif
tige Gründe rechtfertigt oder wenn sonstige Umstände 
vorliegen, die eine Erneuerung der Hauptverhandlung als 
notwendig erscheinen lassen.

(3) Im übrigen gelten für das Verfahren die allgemeinen 
Vorschriften.

Amu.: Vgt Anm. zu § 276. t

Achter Abschnitt

Weitere Maßnahmen gegen Flüchtige

Beschlagnahme.
§ 283

Insoweit es nach dem Ermessen des Richters zur Dek- 
kung der den Angeschuldigten möglicherweise treffenden 
höchsten Geldstrafe und der Kosten des Verfahrens erfor
derlich ist, können einzelne zum Vermögen des Angeschul
digten gehörige Gegenstände mit Beschlag belegt werden. 
Auf diese Beschlagnahme finden die Bestimmungen der 
Zivilprozeßordnung über die Vollziehung und die Wir
kungen des dinglichen Arrestes entsprechende Anwen
dung. Die Beschlagnahme ist aufzuheben, wenn ihr Grund 
weggefallen ist.

Amu.: Durch Art. 6 Ziff. 2 Fis 4 des Ges. zur Änderung von Vorschriften 
des Strafverfahrens und des Geriehtsverfassungsgesetzes vom 28. Juni 1935 
(IIGB1. I S. 844) sind die §§ 283 bis 295 zu einem achten Abschnitt unter der 
Überschrift „Weitere Maßnahmen gegen Flüchtige“ zusammengefaßt und die 
§§ 285 bis 290 und 295 geändert worden.
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